
Erklärung der Untervertriebspartner für Prepaid Regestrierungen

Ihre VO Nummer von MDS:

Name:

Anschrift:

Bitte ausgefüllt an MDS-Telekommunikation per Fax an: 06033-921627 zusenden

1. Gegenstand der Erklärung
Der Untervertriebspartner verpflichtet sich selbständig und
unabhängig von der vertraglichen Vereinbarung zwischen Ihm und
MDS-Telekommuniaktion Matthias Slossarek gegenüber den
Mobilfunkgesellschaften, beim Vertrieb von Prepaid-Produkten
folgende Grundsätze einzuhalten:

2. Besondere Obliegenheit des Untervertriebspartners
Beim Weiterverkauf von Prepaid-Paketen und/oder Sim-Karten ist
der Untervertriebspartner verpflichtet,
2.1 sicherzustellen, dass sowohl Name und Adresse gemäß

Identitätsnachweis (durch Vorlage eines gültigen
Personalausweises oder Reisepasses; bei juristischen Personen
durch Vorlage eines aktuellen Handels-, Genossenschafts- oder
Vereinsregisterauszugs) als auch die zugehörige Rufnummer
oder das sonstige telekommunkationstechnische
Kennzeichnungsmerkmal unverzüglich, in jedem Falle aber
noch am Tag des Weiterverkaufs des jeweiligen Prepaid-
Paketes und/oder der Sim-Karte an den Endkunden mittels
Telefax an MDS-telekommuniaktion übermittelt werden.

2.2 Sicherzustellen, dass dem Endkunden die Nutzung des
Mobilfunkservice erst nach Abschluss des Identitätsnachweises
ermöglicht wird, das heißt, das Prepaid-Pakete und/oder Sim-
Karte darf erst nach Abschluß des Identitätsnachweises
ausgehändigt werden.

2.3 Sollte der Untervertriebspartner die sich aus Ziffer 2.1 und 2.2
ergebenden Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen, ist
MDS-Telekommunikation aus regulatorischen Gründen
verpflichtet, den Endkunden zu einem –ggf. erneuten –
Identitätsnachweis aufzufordern und diesen durchzuführen.
MDS-Telekommunikation ist in einem solchen Fall berechtigt,
vom Untervertriebspartner für jede/s weiterverkaufte Prepaid-
Paket und/oder Sim-Karte eine pauschalierten Schadenersatz
i.H.v. min. EUR 30,- zu verlangen. Der Untervertriebspartner
hat MDS-Telekommunikation auf erstes Anfordern von allen
Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus einer Verletzung
dieser Pflichten resultieren.

2.4 Weiterhin ist der Untervertriebspartner verpflichtet, Prepaid-
Pakete und/oder Sim-Karten unverzüglich aus seinem Angebot
zu entfernen, sobald eine Beschädigung der Verpackung von
Prepaid-Paketen und/oder Sim-Karten entdeckt wird.

2.5 Beim Weiterverkauf von Prepaid-Paketen ist der
Untervertriebspartner insbesondere verpflichtet, den Inhalt des
Prepaid-Paketes, nämlich die Sim-Karte und das Prepaid-
Mobilfunkgerät, welches von den Mobilfunkgesellschaften zu
einem subventionierten Preis verkauft worden ist,
ausschließlich gemeinsam in der  Originalverpackung von den
Mobilfunkgesellschaften anzubieten. Es ist dem
Untervertriebspartner insbesondere untersagt, technische
Änderungen an der Hard- oder Software der Prepaid-
Mobilfunkgeräte vorzunehmen.

2.6 An einen Endkunden dürfen maximal ein Prepaid-Pakete,
verkauft werden. Der Verkauf darüber hinaus gehender
Stückzahlen an denselben Endkunden bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von den Mobilfunkgesellschaften.

3. Pauschalierter Schadensersatz
Sollte der Untervertriebspartner gegen die Verpflichtung aus Ziffer
2.5 verstoßen, ist er verpflichtet, an MDS-Telekommunikation einen
pauschalierten Schadenersatz in Höhe von EUR 250,- je Einzelfall zu
zahlen, jeweils unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs.

4. Vertrieb durch Unterauftagnehmer
Soweit sich der Untervertriebspartner mit dem Vertrieb der Prepaid-
Produkte weiterer Unterauftragnehmer und/oder Erfüllungsgehilfen
bedient, hat er sicherzustellen und steht dafür ein, dass die sich aus
dieser Erklärung ergebenden Pflichten auch von diesen eingehalten
werden.

5. Inkrafttreten, Geltungsdauer der Erklärung
5.1 Diese Erklärung tritt mit Unterzeichnung durch den

Untervertriebspartner in Kraft. Der Untervertriebspartner ist
nach Unterzeichnung und Übersendung an MDS-
Telekommunikation berechtigt Prepaid-Produkte
weiterzuverkaufen.

5.2 Soweit der Untervertriepspartner Prepaid-Produkte
weiterverkauft ohne diese Erklärung zu unterzeichnen und an
MDS-Telekommunikation übersandt zu haben, gelten die
daraus ergebenden Pflichten als akzeptiert.

5.3 Die sich aus dieser Erklärung ergebenden Pflichten gelten,
solange der Untervertriebspartner Prepaid Produkte weiterkauft.

_______________________________ den, ____________________  Unterschrift:______________________________________________


